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Inhalt:
Nr. 275. Verordnung des Staatsministeriums für den Freistaat Ol¬

denburg vom 2. November 1932, betreffend Änderung der
Verordnung vom 23. September 1932, betreffend Arbeits¬
beschaffung, und der Verordnung vom 27. September 1932
zur Belebung der Wirtschaft.

Nr. 276. Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen und des
Ministeriums der sozialen Fürsorge vom 7. November 1932
zur Durchführung der Verordnung des Staatsministeriums
für den Freistaat Oldenburg zur Belebung der Wirtschaft
vom 27. September 1932.

Nr. 275.
Verordnung des Staatsministeriums für den Freistaat Oldenburg, be¬

treffend Änderung der Verordnung vom 23. September 1932,
betreffend Arbeitsbeschaffung, und der Verordnung vom 27. Sep¬
tember 1932 zur Belebung der Wirtschaft.

Oldenburg, den 2. November 1932.

Aus Grund des Z 37 der Verfassung für den Frei¬
staat Oldenburg vom 17. Juni 1919 verordnet das
Staatsministerium , was folgt:
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8 1.
Die Artikel IV der Verordnungen vom 23 . Sep¬

tember 1932 und vom 27 . September 1932 erhalten fol¬
genden Zusatz:

„Ferner werden diese beiden Ministerien ermächtigt,
gemeinsam Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver¬
ordnung zuzulassen, insbesondere auch Vorschriften er¬
gänzenden oder abweichenden Inhalts zu treffen ."

8 2.
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in

Kraft.

Oldenburg , den 2. November 1932.
Staatsministerium.

(Siegel .) Rover . Spangemacher . Pauly.

Or . Eisenbart.

Nr. 276.
Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen und des Ministeriums

der sozialen Fürsorge zur Durchführung der Verordnung des
Staatsministeriums für den Freistaat Oldenburg zur Belebung
der Wirtschaft vom 27. September 1932.

Oldenburg, den 7. November 1932.

Auf Grund des Artikels IV der Verordnung des
Staatsministeriums für den Freistaat Oldenburg zur Be¬
lebung der Wirtschaft vom 27 . September 1932 in der
Fassung der Verordnung vom 8. Oktober 1932 wird
folgendes bestimmt: 8 1.

Steuergutscheine werden angerechnet auf die Erund-
und Gebäudesteuer und die Steuer vom bebauten Grund¬
besitz.



K2.

(1) Zur Erlangung von Steuergutscheinen ist zunächst
ein vorläufiger Antrag zu stellen.

(2) Die vorläufigen Anträge aus Gewährung von
Steuergutscheinen sind einzureichen Lei dem Ministerium
der Finanzen in Oldenburg , soweit das Unternehmen
im Landesteil Oldenburg , und Lei den Regierungen in
Eutin bezw. Birkenseld , soweit das Unternehmen in den
Landesteilen Lübeck bezw. Birkenfeld betrieben wird.

(3) Der Antrag mutz genaue Angaben über die
nach Artikel I § 1 der Verordnung bestimmten Voraus¬
setzungen enthalten , insbesondere die Zahl der am
28 . September 1932 in dem Betriebe vorhandenen Ar¬
beitnehmer , die Zahl der Neueinstellungen (Arbeitnehmer,
die zurzeit der NeuLinstellung Hauptunterstützungsemp¬
fänger in der Krisenfürsorge sind), den Wohnsitz der
NeueiNZustellenden am 28 . September 1932 und die in
Aussicht genommene Dauer der Beschäftigung . Ferner
ist ein Nachweis Über die Zahl der am 28 . September
1932 in dem Betriebe vorhandenen Arbeitnehmer beizu¬
fügen.

(4) Sind die Voraussetzungen für die Gewährung
von Steuergutscheinen gegeben , so ist über die Höhe des
Steuergutscheinbetrages ein Vorbescheid zu erteilen . Dem
Vorbescheid sind die Bestimmungen der Verordnung vom
27 . September 1932 und die dazu erlassenen Durchfüh¬
rungsbestimmungen beizufügen.

(5) Matzgebend für die Berücksichtigung der Anträge
ist die Reihenfolge des Eingangs der begründeten An¬
träge.

(6) Die Erteilung von Vorbescheiden kann abgelehnt
werden , wenn Arbeitgeber , um Steuergutscheine zu er¬
halten , vorsätzlich oder fahrlässig falsche Angaben machen.
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8 3.
(1) Nach Ablauf einer vierteljährlichen Mehrbeschäf¬

tigung sind die endgültigen Anträge auf .Gewährung
von Steuergutscheinen spätestens bis zunr 30 . April 1933
zu stellen. In besonderen Fällen kann eine Verlängerung
dieser Frist erfolgen.

(2) Die Anträge sind an dieselben Stellen zu richten,
bei denen die vorläufigen Anträge einzureichen sind.

(3) Den endgültigen Anträgen ist der Nachweis des
Vorhandenseins der im Artikel I Z 1 der Verordnung
vom 27 . September 1932 vorgeschriebenen Voraus¬
setzungen beizusügen , insbesondere also der Nachweis , wie¬
viel Arbeitnehmer neu eingestellt sind, daß diese Arbeit¬
nehmer am 28 . September 1932 im Landesteil Olden¬
burg bezw. den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld ihren
Wohnsitz hatten und daß sie zur Zeit der Neueinstellung
Hauptunterstützungsempfänger in der Lrisensürsorge wa¬
rm und datz sie mindestens Vu Jahr zusätzlich beschäftigt
sind.

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung
von Steuergutsch einen vor , so werden solche nach anlie¬
gendem Muster ausgegeben.

Bei Streitfällen darüber , ob Steuergutscheine aus-
Zugeben sind, entscheidet unter Ausschluß des Rechtsweges
endgültig das Staatsministerium.

Die Vorschriften über die Ausgabe von Steuer¬
gutscheinen finden keine Anwendung auf Hauswirtschaft,
Heimarbeit und Hausgewerbe.

Ist ein Steuerpflichtiger in dem Zeitpunkt , in dem
der Anspruch auf Ausgabe eines Steuergutscheines mi¬

ch.

8 5.

8 6.
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steht, mit Steuern im Rückstand, so kann das Mini¬
sterium bezw. die Regierung den auszugebenden Steuer-
gutschein als Sicherheit zurückbehalten und als solche ver¬
werten.

8 7.

(1) Für die Berechnung der Mehrbeschäftigung wer¬
den sämtliche Betriebe eines Steuergutscheinberechtigten
in einem Landesteil zusammengefaßt.

(2) Eine Mehrbeschäftigung von Arbeitnehmern,
durch die der Zweck der Verordnung nicht erreicht wird,
insbesondere , soweit die Mehrbeschäftigung durch Ver¬
schiebung der Arbeit zwischen mehreren auch außerhalb
des Landesteils belegenen Betrieben bewirkt ist, wird
bei der Ausgabe von Steuergutscheinen nicht berücksich¬
tigt.

8 8.
Steuergutscheine werden nicht ausgegeben für Mehr¬

beschäftigung
1. in Betrieben von juristischen Personen des öffent¬

lichen Rechts,
2. in Betrieben , deren Gesellschaftskapital zu mehr als

der Hälfte juristischen Personm des öffentlichen Rechts
gehört , oder deren Erträge ausschließlich juristischen
Personen des öffentlichen Rechts zufließen.

8 9.
Heimarbeit und Hausgewerbe im Sinne des Z 5

liegen vor , wenn Personen in eigenen Betriebsstätten
im Aufträge und für Rechnung anderer Gewerbetreiben¬
den gewerbliche Erzeugnisse Hersteilen oder bearbeiten , und
zwar auch dann , wenn sie die Roh - oder Hilfsstoffe selbst
beschaffen, sowie für die Zeit , in der sie vorübergehend
für eigene Rechnung arbeiten.
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An Unternehmen , die nach dem 1. September 1932

entweder neu errichtet oder nach einer Stillegung von

mehr als 4 Wochen wieder eröffnet worden sind oder wer¬

den, werden Steuergutscheine für Mehrbeschäftigung nicht

ausgegeben . Ausnahmen können in besonderen Fällen

zugelassen werden.
8 11-

Nicht mitzuzählen sind bei der Berechnung der Ar-

beitnehmerzahl:
1. der Ehegatte des Arbeitgebers , sowie Personen , mit

denen der Arbeitgeber im ersten oder zweiten Grad

verwandt oder verschwägert ist;

2 . Hausgewerbetreibende einschließlich der Heimarbeiter;

3. Arbeitnehmer , deren Beschäftigung auf weniger als

1 Woche entweder nach der Natur der Sache beschränkt
zu sein pflegt oder im voraus durch den Arbeitsver¬
trag beschränkt ist (Z 441 der Reichsversicherungs¬
ordnung ) ;

4. Arbeitnehmer , die ausschließlich oder überwiegend auf

Provision , Bedienungsgeld oder ähnliche Bezüge ange¬

wiesen sind, wenn ihnen nicht ein dem Z 12 Nr . 2 dieser

Durchführungsbestimmungen entsprechender Betrag als

Mindestverdienst zugesichert ist;

5. Angestellte , deren Jahresarbeitsverdienst 8 400

übersteigt;
6. Lehrlinge und Volontäre;

7. Arbeitnehmer , die bei öffentlichen Notstandsarbeiten

beschäftigt werden.

8 12.

Von den mehrbeschästigten Arbeitnehmern sind nicht

mitzuzählen:
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1. Arbeiter oder Angestellte , die nicht mindestens 40
Stunden in der Woche, oder , falls die Arbeiter un!d
Angestellten eines Betriebes oder eines selbständigen
Betriebsteiles im Durchschnitt kürzer arbeiten , nicht
mindestens während dieser Durchschnittsdauer , jedoch
nicht weniger als 24 Stunden wöchentlich, beschäftigt
werden;

2. Arbeitnehmer , deren Lohn oder Gehalt nicht einem
für gleichartige Arbeiten im Betriebe geltenden Tarif¬
satz entspricht oder mangels eines solchen Tarifsatzes
nicht mindestens dem Ortslohn (Z 149 der Reichs¬
versicherungsordnung ) gleichkommt. Als Tarifsatz im
Sinne dieser Vorschriften gelten die im Tarifvertrag
vorgesehenen Sätze unter Abzug der in der Ver¬
ordnung zur Erhaltung und Vermehrung der Arbeits¬
gelegenheit vom 5. September 1932 (Reichsgesetzbl. I
S . 433 ) oder in anderen gesetzlichen Vorschriften zu¬
gelassenen Unterschreitungen.

8 13.

fl ) Für die Mehrbeschäftigung in Betrieben solcher
Wirtschaftszweige , die regelmäßig in einer bestimmten
Jahreszeit außergewöhnlich verstärkt arbeiten (Saison-
Gewerbe ) oder regelmäßig nicht mehr als 3 Monate im
Jahr arbeiten (Kampagne -Gewerbe ) werden Steuer gut-
scheine gewährt , wenn in der Zeit vom 1. Oktober ! 1932
bis zum 31 . März 1933 im Durchschnitt mehr Arbeit¬
nehmer beschäftigt werden , als 90 v. H , der Arbeitneh¬
mer , die im Durchschnitt des entsprechenden Zeitraumes
des Vorjahres (Vergleichszeitraum ) beschäftigt waren.

(2) Die Mehrbeschäftigung von Arbeitnehmern in
einzelnen Handelsbetrieben , die im Zusammenhang mit
Sonderverkäufen oder Saison -Schluß - und Jnventurver-
käufen im Sinne der Z8 7a und 9 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Verordnung
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zum Schutz der Wirtschaft vom 9. März 1932 (Reichs-
gesetzbl. I S . 121 , 122 , 123 ) oder im Zusammenhang
mit den Weihnachtsverkäufen erfolgt , ist jedoch nicht mit
anzurechnen.

(3) Welche Wirtschaftszweige als Saison - oder Kam¬
pagnegewerbe im Sinne dieser Vorschriften gelten , be¬
stimmt das Ministerium der sozialen Fürsorge . Das Mi¬
nisterium der sozialen Fürsorge kann für Betriebe , die zu
einem Saison - oder Kampagnegewerbe gehören , anstelle
des entsprechenden Zeitraumes des Vorjahres einen an¬
deren Vergleichszeitraum festsetzen, wenn dies in beson¬
deren Fällen zur Gewinnung eines gerechten Vergleichs¬
matzstabes erforderlich erscheint.

(4) Für einzelne Saison - oder Kampagnegewerbe
kann eine von Abs. 1 abweichende Berechnung der Mehr¬
beschäftigung vorgeschrieben werden.

s 14.
Für Unternehmen , die im Vergleichszeitraum still-

gelegen haben , ist ein anderer angemessener Vergleichs¬
matzstab anzuwenden.

8 15.
Sind Steuergutscheine ausgegeben worden , aus die

der Empfänger keinen Anspruch hat , so ist der Empfänger
verpflichtet , die Steuergutscheine oder andere Steuergut¬
scheine in gleichem Betrage und von gleicher Art zurück¬
zugeben . Kommt der Empfänger binnen einer vom
Ministerium der Finanzen bezw. den Regierungen be¬
stimmten Frist dieser Verpflichtung nicht nach, so ist er
verpflichtet , eine Entschädigung in Höhe des Anrechnungs¬
wertes (Nennbetrag zuzüglich Aufgeld ) der Steuergut¬
scheine zu entrichten.

8 16.
Die Steuergutscheine bestehen aus einem Stamm

mit zwei Abschnitten , die auf je die Hälfte des Betrages,
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Über dm der Steuergutschein ausgegeben wird, zuzüg¬
lich eines Aufgeldes lauten . Es lauten z. B . bei einem
Steuergutschein über 50 AK die einzelnen Abschnitte über
je 25 AK zuzüglich Aufgeld . Der erste Abschnitt kann
vom 1. April 1934 , der zweite vom 1. April 1935 ab
in Anrechnung gegeben werden. Letzter Zeitpunkt, an
dem sie in Anrechnung genommen werden, ist für beide
Abschnitte der 31 . März 1936 . Das Aufgeld beträgt bei
dem ersten Abschnitt 4 o. H ., bei dem zweiten Abschnitt
8 v. H. des Nennwertes . Das Aufgeld bleibt bei den
einzelnen Abschnitten stets gleich hoch, gleichgültig, wann
sie in Anrechnung gegeben werden.

Oldenburg , den 7. November 1932.

Ministerium der Finanzen
und

Ministerium der sozialen Fürsorge.

Pauly.



Anlage.

Steuergulschein

Der Inhaber dieses Steuergutscheknes erhält dadurch einen Steuer¬
nachlaß, daß jeder der untenstehenden 8 Abschnitte in dem darauf an¬
gegebenen Zeitraum und mit dem darauf verzeichneten Betrage bei
Vorlegung bei einer Amtskaste bei der Einzahlung der Grund- und
Gebändestener und der Steuer vom bebaute» Grundbesitz in Anrechnung
genommen wird.

Oldenburg, den 193

Ministerium der Finanzen

2. Abschnitt. Darfnur von der Amtskaste abgetrennt
werden. — Der Abschnitt ist ungültig,
sobald er von dem Stenergutschein abgetrennt ist.

Dieser Abschnitt wird in der Zelt vom 1. April 1935 bis 31.Mär ; 1936 mit
/ / in Anrechnung

25 LA zuzüglich 2 LA Aufgeld , also mit ^ genommen.

1. Abschnitt . VarfnurvonderAmtskaste abgetrennt
werden. — Der Abschnitt ist ungültig,
sobald er von dem Stenergutschein abgrtrennt ist.

Dieser Abschnitt wird in der Zeit vom 1. April 1934 bis 31 . März 1936 mit
96 / / in Anrechnung

25 LT zuzüglich 1 LA Aufgeld , also mit genommen.
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